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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/OBM, Amt 14 Fr. Wüstner 

Hr. Liebetruth 
III/010/2010 

 
Betätigungsprüfung nach Art. 106 Abs. 4 GO bei der ESTW AG 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

20.10.2010 öffentlich Kenntnisnahme  

Rechnungsprüfungsaus-
schuss 

10.11.2010 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
ESTW AG 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Zur Durchführung der Betätigungsprüfung benötigt das Rechnungsprüfungsamt verschiede-
ne Unterlagen und Informationen, die von den städtischen Töchtern zur Verfügung zu stellen 
sind. In der Vergangenheit war strittig, um welche konkreten Unterlagen und Informationen 
es sich hierbei handelt. Auch ein zu dieser Frage im Jahr 2007 eingeholtes Rechtsgutachten 
von Prof. Dr. Geis, Ordinarius für Öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg, vermochte keine abschließende und für alle Seiten zufriedenstellende 
Klärung herbeizuführen. Zeitweise war zudem der Staatsminister des Innern in die Angele-
genheit eingeschaltet. 
 
Am 23. September 2010 fand ein Gespräch zwischen der ESTW AG (Syndica Frau Wüstner, 
Vorstände Herr Geus und Herr Exner) und dem Rechnungsprüfungsamt (Herr Liebetruth und 
Herr Weiß) statt. Die Beratungen wurden hauptsächlich auf Grundlage des vom Staatsminis-
ter des Innern als maßgeblich erachteten Schreibens des Staatsministeriums des Innern an 
die Regierung der Oberpfalz vom 13. Oktober 2008 geführt. Hierauf basiert auch die erzielte 
Einigung, die es dem Rechnungsprüfungsamt künftig ermöglicht, die wesentlichen dort ge-
nannten Unterlagen und Informationen für Prüfzwecke nutzen zu können. 
 
Eine ordnungsgemäße Betätigungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist somit ge-
währleistet 
 
 
Anlagen: keine 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


